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WM aus der deutschen
srt auf die« Mani¬

sche Rote.
WTB Berlin , 3. Mai . (Amtlich). Nach.
Mde Note ist in Beantwortung der ame»
mischen Note vom 20. vorigen Monats
t die Führung des deutschenO-Bootkrir-
dem Botschafter der Vereinigten Staaten
n abend übergeben worden.

{Die Regierung der Vereinigten Staaten hat
den Fall der , Sussex" eine Reihe von Be-
itungen geknüpft, die in dem Satze gipfeln,
dieser Fall nur ein Beispiel für die vor-

«dachte Methode unterschiedsloserZerstörung
mSchiffen aller Art, Nationalität und Be-Emung durch die Befehlshaber der deutschenerseeboote sei. Die Deutsche Regierung
ich diese Behauptung mit Entschiedenheit
Mweisen . Auf eine ins Einzelne gehendeEckweisung glaubt sie indessen im gegen-gen Stadium der Angelegenheit verzich.
»zu sollen, zumal da die amerikanische Re-
lmng es unterlassen hat, ihre Behauptung
ich konkrete Angaben zu begründen. ' Die
wische Regierung begnügt sich mit der Fest-
fatg, daß sie, und zwar lediglich mit Rück-
ht auf die Interessen der Neutralen, in dem
«brauch der Unterseebootwaffe sich weit,
hendste Beschränkung auferlegt hat, obwohl
«se Beschränkungen notwendigerweise auch
»Feinden Deutschlands zugute kommen —

Rücksicht, der die Neutralen bei England
>d seinen Verbündeten nicht begegnet sind.
3« der Tat sind die deutschen Seestreit,
ist« angewiesen, den Unterseebootkrieg nach
»allgemeinenvölkerrechtlichen Grundsätzen
a die Anhaltung , Durchsuchung und Zer¬
sing von Handelsschiffenzu führen, mit der
>!>M Ausnahme des Handelskrieges gegen
>im englischen Kriegsgebiet betroffenen feind¬
en Frachtschiffe, derentwegen der Regierung
«Bereinigten Staaten niemals, auch nicht
ch die Erklärung vom 8. Februar d. I .,
'«Zusicherung gegeben worden ist. Einem
»eisel daran , daß die entsprechenden Befehle
!»l gegeben worden sind und loyal ausge-
st werden, kann die deutsche Regierung

uden gestatten. Irrtümcr , wie sie tat.
ch vorgekommen sind, lassen sich bei
« Art der Kriegsführung ganz vermeiden
sind in dem Seekrieg gegen einen Feind,

ßch aller erlaubten und unerlaubten Listen
t, erklärlich. Aber auch abgesehen von
Mern birgt der Seekrieg genau wie der

wrieg für neutrale Personen und Güter,
den Bereich der Kämpfe gelangen, un.
bliche Gefahren in sich. Selbst in Fäl-

st denen die Kampfhandlung sich lediglich
^ Formen des Kreuzerkrieges abgespielt
Md wiederholt neutrale Personen und
zu Schaden gekommen. Auf die Minen-
i der zahlreiche Schiffe zum Opfer ge»
sind, hat die Deutsche Regierung wieder-

aufmerksam gemacht.
^ Deutsche Regierung hat der Regierung
bereinigten Staaten mehrfach Vorschläge

K die bestimmt waren, die unvermeid-
Gefahren des Seekrieges für amerika-
"eisende und Güter auf ein Mindestmaß
Mühren. Leider hat die Regierung der
Men Staaten nicht geglaubt, auf diese
Me eingehen zu sollen; andernfalls wür-
dazu beigetragen haben, einen großen

■!c Unfälle zu verhindern, von denen in-
amerikanische Staatsangehörige be»

worden sind. Die Deutsche Negierung
'ch heute noch an ihrem Angebot fest,
«rangen in dieser Richtung zu treffen,
solcher Entwicklung will die Deutsche
lg so weit es an ihr liegt Vorbeugen.

“'u. gleichzeitig ein letztes dazu beitragen,
lo lange der Krieg dauert — die Be¬
ug der Kriegsführung auf die kämpfen¬

den Streitkräfte zu ermöglichen, ein Ziel, das
die Freiheit der Meere einschließt und in dem
sich die Deutsche Regierung mit der Regierung
der Vereinigten Staaten auch heute noch einig
glaubt.

Von diesem Gedanken geleitet, teilt die
Deutsche Regierung der Regierung der Der»
einigten Staaten mit, daß Weisung an die
deutschen Seestreitkräften ergangen ist, in Be¬
obachtung der allgemeinen völkerrechtlichen
Grundsätze über Anhaltung , Durchsuchung und
Zerstörung von Handelsschiffen auch innerhalb
des Seekriegsgebiet Kauffahrteischiffe nicht ohne
Warnung und Rettung der Menschenleben zu
versenken, es sei denn, daß sie fliehen oder
Widerstand leisten.

Entsprechend den wiederholt von ihr abgc»
gebenen Erklärungen kann die deutsche Regie-
rung auf den Gebrauch der Unterseebootswaffe
auch im Handelskrieg

nicht verzichten.
Denn gegenüber dem Appell der Regierung

der Vereinigten Staaten an die geheiligten
Grundsätze der Menschlichkeitund des Völ¬
kerrechts muß die Deutsche Regierung erneut
und mit allem Nachdruck feststellen, daß es
nicht die deutsche, sondern die britische Regie-
rung gewesen ist, die diesen furchtbarcn Kri' g
unter Mißachtung aller zwischen den Völkern
vereinbarten Rechtsnormen auf Leben und Ei.
gentum der Nichtkämpfer ausgedehnt hat. In
der bittersten Notwehr gegen die rechtswidrige
Kriegsführung Englands , im Kampf um das
Dasein des deutschen Volkes hat die deutsche
Kriegssührung zu dem harten, aber wirksamen
Mittel des Unterseebootkriegesgreifen müssen.
Bei dieser Sachlage kann die Deutsche Re»
gierung nur erneut ihr Bedauern darüber aus-
drücken,

daß die Humanitären Gefühle der
amerikanischen Regierung, die sich
mit so großer Wärme den bedauerns«
werten Opfern des Unterseeboot.
Krieges zuwenden, sich nicht mit der
gleichen Wärme auch auf die vielen
Millionen von Frauen und Kindern
erstrecken, die nach der erklärten
Abficht der englischen Regierung in
den Hunger getrieben werden und
durch ihre Hungerqualen die sieg-
reichen Armeen der Ientralmächte zu
schimpflicher Kapitulation zwingen

sollen.
Die Deutsche Regierung und mit ihr das

deutsche Volk hat für dieses ungleiche Cm-
pfinden um so weniger Verständnis, als sie
sich zu wiederholten Malen ausdrücklich
bereit erklärt hat, sich mit der Anwendung
der Unterseebootwaffestreng an die für den
Krieg anerkannten völkerrechtlichenNormen
zu halten, falls England sich dazu bereit findet,
diese Normen gleichfalls seiner Kriegsführung
zu Grunde zu legen. Die verschiedenen Ver¬
suche der Regierung der Vereinigten Staaten , die
Großbritanische Regierung hierzu zu bestimmen,
sind an der strikten Ablehnung der britischen
Regierung gescheitert. England hat auch
weiterhin Dölkerrechtsbruch auf Völkerrechts,
bruch gehäuft uud in der Vergewaltigung der
Neutralen jede Grenze überschritten.

Das deutsche Volk weiß, daß es in der
Hand der Vereinigten Staaten liegt, den Krieg
im Sinne der Menschlichkeitund des Völker»
rechts auf die Streitkräfte der kämpfenden
Staaten zu beschränken. Die amerikanische
Regierung wäre dieses Erfolges sicher gewesen,
wenn sie sich entschlossen hätte,Ühre unbestreit¬
baren Rechte auf die Freiheit der Meere Eng¬
land gegenüber nachdrücklich geltend zu
machen. So aber steht das deutsche Volk
unter dem Eindruck, daß die Regierung
der Vereinigten Staaten von Deutschland in
dessen Existenzkampf die Beschränkung im
Gebrauch einer wirksamen Waffe verlangt,
und daß sie die Aufrechterhaltung ihrer Be.

sich gegenüber den völkerrechtswidrigen Me.
thoden seiner Feinde mit Protesten begnügt.

Auch ist dem deutschen Volke bekannt,
in wie weitem Umfang unsere Feinde aus
den Vereinigten Staaten mit Kriegsmitteln
aller Art versehen werden.

Wenn die Deutsche Regierung sich trotz-
denz zu einem äußersten Zugeständnis e t-
schließt, so ist für sie entscheidend einmal die
mehr als hundertjährige Freundschaft zwischen
den; beiden großen Völkern , sodann aber der
Gehanke an das schwere Verhängnis , mit dem
eintz.! Ausdehnung und Verlängerung dieses
grausamen und blutigen Krieges die gesamte
zivilisierte Menschheit bedroht.

Das Bewußtsein der Stärke hat - es der
deutschen Regierung erlaubt, zweimal im Lause
der letzten Monate thre Bereitschaft zu einem
Deutschlands Lebensinteressen sichernden
Frieden offen und vor aller Welt zu bekunden.
Sie hat damit zum Ausdruck gebracht, daß
cs nicht an ihr liegt, wenn den Völkern Eu-
ropas der Friede noch länger vorenthallen
bleibt. Mit um fo stärkerer Berechtigung
darf die Deutsche Regierung aussprechen, daß
es vor der Menschheit und der Geschichte nicht
zu verantworten wäre, nach 21monatiger
Kciegsdauer die über den Unterseebootkrieg
entstandene Streitfrage eine den Frieden zwi-
scheu dem deutschen uud amerikanischen Volke
ernstlich bedrohende Wendung nehmen zu
lassen.

In dem Daseinskampf, den Deutschland
zu führen gezwungen ist, kann ihm jedoch von
den Neutralen nicht zugemutet werden, sich
Rücksicht auf ihre Interessen im Gebrauch ei¬
ner wirksamen Waffe Beschränkungen aufzu-
erlegen, wenn seinen Gegnern gestattet bleibt,
ihrer,eits völkerrechtswidrige Mittel nach Be-
lieben zur Anwendung zu bringen. Ein sol-
ches Verlangen würde mit dem Wesen der
Neutralität unvereinbar sein. Die Deutsche
Regierung ist überzeugt, daß der Negierung
der Vereinigten Staaten eine solche Zumutung
fern liegt; dies entnimmt sie aus den wieder,
holten Erklärung der Amerikanischen Regie-
rung,

daß sie allen Kriegführenden gegen.
über die verletzte Freiheit der Meere
wiederherzustellen entschlossen sei. '
Die Deutsche Regierung gehl demgemäß

von der Erwartung aus , daß ihre neue Wei-
sung an die Seestreitkräfte auch in den Au»
gen der Regierung der Vereinigten Staaten
jedes Hindernis für die Verwirklichung der in
der Note vom 23. Juli 1915 angebotenen Zu.
sammenarbeit zu der noch während des Krie-
ges zu bewirkenden Wiederherstellung der Frei-
heit der Meere aus dem Wege räumt , und sie
zweifelt nicht daran , daß die Regierung der
Vereinigten Staaten nunmehr bei der Groß-
britanischen Regierung die alsbaldige Beobach,
tung derjenigen völkerrechtlichenNormen mit
allem Nachdruck verlangen und durchsetzen
wird, die vor dem Kriege allgemein anerkannt
waren und die insbesondere in den Noten der
Amerikanischen Regierung an die Britische
Regierung vom 28. Dezember 1914 und vom
5. November 1915 dargelegt sind.

-Sollten die Schritte der Regierung
der Vereinigten Staaten nicht zu dem gewoll-
ten Erfolge führen, den Gesetzen der Mensch,
lichkeit bei allen kriegführmden Nationen Gel-
tung zu verschaffen, so würde die Deutsche Re.
rung sich einer neuen Sachlage gegenübersehen,
für die sie sich die volle Freiheit der Entschlie.
ßung Vorbehalten muß.

Der Unterzeichnete benützt auch diesen An-
laß um dem Herrn Botschafter die Versiche-
rung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zuerneuern.

gez. von Iagow.
Seiner Exzellenz

dem Botschafter der Vereinigten Staaten
von Amerika.

Herrn James W . Gerard.
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